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Abstract: Ein paneurop�ischer Datenbankverbund zur Erleichterung der trans-

nationalen Online-Einsichtnahme in Grundbuch-/ Katastersysteme
wird vorgestellt.

1. Geschichte und Grundlagen

Basierend auf den im Rahmen eines eContent-Projektes gefundenen Grund-
lagen beschlossen einige europ�ische Betreiber von Grundbuch- bzw.
Kataster-Onlinesystemen im Jahr 2001 die Schaffung eines paneurop�i-
schen Datenbankverbundes.

Dieser Verbund firmiert unter der Kurzbezeichnung EULIS; dies steht f�r
European Land Information Service. Inhaltlich zutreffende Eindeutschun-
gen w�ren Europ�isches Grundbuch oder Europ�isches Landinformations-
system. EULIS ist weder ein eingetragenes Unternehmen noch eine andere
registrierte juristische Person, sondern wirkt derzeit in der Form eines Kon-
sortiums nationaler Systembetreiber. �sterreich ist im EULIS-Konsortium
durch das Bundesministerium f�r Justiz vertreten. Nach Definition und
Umsetzung eines Verbundprotokolles konnte die Anschaltung der ersten
nationalen Systeme am 22. November 2006 vorgenommen werden.

2. Ziele

Ein wichtiges Grundlagenziel der EULIS-Gruppe ist die Fçrderung des Bin-
nenmarktes, insbesonders des freien Kapital- und Zahlungsverkehrs – im
Wissen, dass die Einsicht in vertrauensw�rdige Grundbuchsysteme in
enger Interaktion mit der Effizienz von Liegenschaftstransfers und Hypo-
thekargesch�ftsf�llen steht. Methodenziele sind:
– Der Aufbau eines fl�chendeckenden Europagrundbuches. Der Terminus

„Europa“ wird dabei explizit nicht auf das Territorium der Europ�ischen
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Union eingeschr�nkt, der Sichtwinkel erstreckt sich dabei ausdr�cklich
auf weitere europ�ische Staaten.

– Beschleunigung von notariellen und Darlehensvergabe-Prozessen, ins-
besondere bei grenz�berschreitenden Transaktionen. Nicht zuletzt vor
diesem Hintergrund beteiligen sich in einzelnen L�ndern Verb�nde von
Hypothekarbanken intensiv am Aufbau von EULIS.

– Im englischen Original formuliert EULIS ein Ziel besonders pr�gnant „. . .
to provide easy world-wide access to European electronic land and pro-
perty information in order to promote and underpin a single European
property market . . .“

3. Teilnehmerl�nder

Derzeit sind die Systeme von Norwegen, Schweden, Litauen, Irland, von
England und Wales und von den Niederlanden online. Kunden der natio-
nalen Grundbuch-/ Katastersysteme dieser L�nder kçnnen bereits heute
niedrigschwellig online Daten der anderen systemintegrierten EULIS-Part-
nersysteme einsehen.

Die Tschechische Republik, Finnland, Island, Lettland, Polen, die Slowa-
kei, Schottland und �sterreich sind im EULIS-Konsortium aktiv und befin-
den sich in jeweils verschiedenen Phasen des Projektfortschrittes. Die
Anschaltung von �sterreich war zu Redaktionsschluss mit Juli 2008 ge-
plant.

4. Funktionalit�ten

4.1 Online-Ergebnisse

Die wichtigste Funktionalit�t besteht im Datenzugriff auf nationale Grund-
buch-/ Katastersysteme. Der Zugang erfolgt ausschließlich webbasiert; nicht
also �ber zu installierende Anwendersoftware. Im Unterschied zum
ansonsten verwandten RISER-Projekt (Europ�isches Melderegister) ist bei
EULIS ausschließlich eine Online-Beauskunftung f�r jede Art von Abfragen
vorgesehen.
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4.2 Sprach- und Zeichensatzr�ume

Im Wesen eines paneurop�ischen Datenverbunds liegt es, dass eine Viel-
zahl von Sprach- und Zeichensatzr�umen zu ber�cksichtigen ist. EULIS
ist deswegen so konzipiert, dass die Bildschirmausgaben im Zeichensatz
des jeweiligen Partnersystems erfolgen, nationale Zeichen am Bildschirm
also nicht transkodiert werden. Ein irischer Nutzer einer isl�ndischen
Grundbuchabfrage wird also damit zu rechnen haben, isl�ndische Sonder-
zeichen am Bildschirm zu sehen. Um die Vermeidung komplexer Tastatur-
systeme zu er�brigen, haben alle EULIS-Partner geeignete Softwaretools zur
Eingabe der jeweiligen nationalen Sonderzeichen zu ermçglichen. Zudem
hat jedes EULIS-Mitglied zumindest die Bedienerf�hrung seines Systems
in englischer Sprache anzubieten. Einige L�nder, so etwa Litauen, gehen
hier weiter und bieten auch Abfrageergebnisse (Grundbuchsausz�ge) in
englischer Sprache an.

4.3 Rechtliche und administrative Begriffe

Die Europ�ische Vielfalt spiegelt sind in den rechtlichen und administrati-
ven Begriffen sogar noch mehr wider als im Bereich der Sprachen und
Zeichens�tze. Die geschichtliche Entwicklung der nationalen Liegen-
schaftsrechtssysteme brachte es mit sich, dass Rechtsbegriffe in einem
anderen Land keine gute oder mçglicherweise gar keine rechte Entspre-
chung in einem anderen Rechtssystem finden. EULIS versucht diese Pro-
blemstellung durch Online-Referenzen der nationalen Prozesse und Sys-
teme sowie durch ein mehrsprachiges Glossar zu entsch�rfen. Dennoch
muss klar sein, dass die Interpretation einer Liegenschaftsinformation bei
allen technischen Hilfsmitteln oft nur f�r einen Experten mit Hintergrund-
wissen im Liegenschaftsrecht des betreffenden Rechtsraumes vçllig trans-
parent ist.

5. Harmonisierung

EULIS ist als Datenbankverbund und nicht als einheitliche Datenbank kon-
zipiert. Dies bringt mit sich, dass Anwender keine einheitliche Oberfl�che,
daher auch keine einheitlichen Masken erwarten d�rfen. Anwender haben
also damit zu rechnen, dass ihnen beim Aufruf eines ihnen nicht bekannten
EULIS-Partnersystems eine vçllig unbekannte Oberfl�che angezeigt wird,
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die allenfalls die Kalkulation von Einarbeitungszeit vor der Verwendung
erforderlich macht.

Aus Systemsicht ist EULIS hinreichend harmonisch definiert. Es besteht
eine einheitliche „Webservices-Datenschnittstelle“, die neben den optisch
anzeigbaren Dateninhalten (HTML-Seiten) auch die Verrechnungsinforma-
tionen transportiert.

6. Zugangsregeln

Einige nationale Gesetzgeber erlauben jedermann jederzeit die Einsicht in
ihre Grundbuch-/Katastersysteme. In anderen L�ndern bestehen Regeln f�r
den Zugang, etwa nur f�r bestimmte Gruppen oder nur nach Vorliegen
eines rechtlichen Interesses. Im EULIS-Konzept ist sichergestellt, dass
auch beim internationalen Zugriff die jeweils geltenden nationalen
Zugangsregeln gewahrt bleiben. W�nscht etwa ein Kunde vom Land A aus
�ber EULIS im Partnersystem des Landes B Einsicht zu nehmen, hat der
nationale Partner des Landes A die Zugangsregeln des Landes B zu pr�fen
und anzuwenden, bevor der Kunde ins Land B durchgeschaltet wird. Daher
muss jeder EULIS-Partner f�r jeden seiner eigenen Kunden die Bewertung
herstellen, ob dieser f�r jeden anderen EULIS-Partner die Berechtigung zur
Systemnutzung besitzt. In der Praxis ist diese Forderung aber kaum hinder-
lich: Die meisten EULIS-Partner kennen keine Zugangsregeln – und wo sie
existieren, sind sie IT-technisch mit vertretbarem Aufwand abzubilden.

7. Verrechnung

Alle derzeitigen EULIS-Partner erlauben den Zugriff auf ihre Datenbanken
nur gegen Entgelt. Demgem�ß enth�lt EULIS einen Mechanismus zur inter-
nen Datenverrechnung. Ein Nutzer bençtigt dabei lediglich eine Nutzungs-
beziehung zu seinem nationalen EULIS-Partner; dieser �bernimmt das
Clearing mit allen anderen einbezogenen Partnersystemen. Der Kunde
erh�lt daher eine Abrechnung nur von seinem nationalen Vertragspartner.
Dieser zeichnet auch f�r Aspekte wie Fremdw�hrungsumrechnung und
Umsatzsteuer verantwortlich.
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8. Hindernisse

Es soll nicht verschwiegen werden, dass der Aufbau eines paneurop�ischen
Grundbuchs-/ Katasterverbundes nur als Langfristprojekt gesehen werden
darf. So besitzen einige, teilweise auch sehr große europ�ische Staaten
keine staatlich anerkannten vollst�ndigen Grundbuchsysteme. Jene Regio-
nen, die vor 1918 zu den „im Reichsrate vertretenen Kçnigreichen und L�n-
dern“, also der çsterreichischen Reichsh�lfte �sterreich-Ungarns, z�hlten,
haben das altçsterreichische Grundbuchsystem in der Regel fortgef�hrt und
werden daher in der Lage sein, dem EULIS-Verbund in K�rze beizutreten.
F�r Italien, das ansonsten kein dem çsterreichischen Grundbuch vergleich-
bares System besitzt, sind das etwa S�dtirol, das Trentino sowie Teile von
Friaul-Julisch Venetien.

Ein weiteres Hindernis kçnnen auch schwer �berwindbare nationale Zu-
gangsregeln sein. So gibt es L�nder, die einen transnationalen Datenbank-
zugriff auf das eigene Grundbuch (verfassungs)gesetzlich nicht zulassen.
Auch kann die Grundbuchseinsicht nur bei Vorliegen eines anerkannten
rechtlichen Interesses zul�ssig sein – wenn dieses Interesse vom Gericht zu
pr�fen ist, so ist ein Online-Zugang schwierig oder sogar ausgeschlossen.

9. Vertrieb

Aufgrund der explizit wirtschaftlichen Ziele sieht sich EULIS als effizien-
tes Informationswerkzeug f�r Nutzerkreise, die juristisch und/oder wirt-
schaftlich besonders intensiv mit Liegenschafsinformationen arbeiten.
Dies sind insbesondere Banken, Rechtsanw�lte, Notare, Steuerberater,
Immobilienunternehmen sowie Beratungsunternehmen, etwa im Bereich
von Finanzdienstleitungen.

10. Weiterf�hrende Infos

– http://www.eulis.org: Darstellung
– http://www.eulis.net: Zugangsportal
– http://de.wikipedia.org/wiki/EULIS: Deutschsprachige Info f�r die

�ffentlichkeit
– K�nftig auch http://www.justiz.gv.at und http://www.imd.at
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Anwendung

Nehmen wir an, Sie sind ein çsterreichischer Rechtsanwalt, der von einem
Klienten gefragt worden ist, ob die Behauptungen seines irischen Ge-
sch�ftspartners richtig sind, dass er in Irland ein Eckhaus gekauft hat, um
darin eine Drogerie einzurichten.

Als çsterreichischer Rechtsanwalt haben Sie nat�rlich Zugang zum çster-
reichischen Grundbuch und kçnnen daher das çsterreichische Grundbuch
abfragen. Ihre Verrechnungsstelle nimmt am Europ�ischen Landinformati-
onsservice teil und kann Ihnen daher auch einen Zugang zu EULIS anbie-
ten. Sie melden sich daher bei Ihrer Verrechnungsstelle an. Hier w�hlen Sie
den Punkt EULIS aus und werden in Portaltechnik weiterverbunden, d. h.
Sie m�ssen sich nicht nochmals mit Namen und Passwort anmelden. Es
erscheint die Startseite von EULIS, wo Sie Irland ausw�hlen:

�ber die Schaltfl�che „Open application“ gelangen Sie in einem weiteren
Fenster zum irischen Grundbuch, wo Sie die von Ihrem Klienten erhaltenen
Daten eingeben, um die gew�nschte Auskunft zu erhalten, dies alles zwar in
englischer Sprache, jedoch gut verst�ndlich, manchmal nur unter Nutzung
der Hilfeseiten, die Sie aber sehr gut anleiten. Sie werden eine Grundbuch-
sabschrift erhalten, die im Grundaufbau der çsterreichischen entspricht,
und weiters eine Auskunft, ob eine �nderung bevorsteht, bejahendenfalls
mit ausreichenden Angaben hinsichtlich Antragsteller, Kontaktperson und
beantragter �nderung.

Auf der betreffenden EULIS-Seite finden Sie aber mehr, zun�chst all-
gemein ohne Bezug zum aufgerufenen Land (dies auch auf der vorigen
EULIS-Seite):
„Description of Service“:
eine knappe Darstellung zur Nutzung von EULIS
„Conditions of use“:
hier werden Haftung, Verantwortlichkeit, Datenschutz, Streitbeilegung etc.
definiert
„Glossary“:
eine Zusammenstellung ausgew�hlter Begriffe aus dem Grundbuchsbereich
mit Erl�uterungen ihrer Bedeutung (in Englisch) im Recht des jeweiligen
Landes1 erg�nzt mit EULIS-eigenen Terms und einfacher, mçglichst all-
gemein g�ltiger Erl�uterung.
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1 Besser: Jurisdiktion, weil z. B. Großbritannien aus den Jurisdiktionen England and Wales,
Schottland und Nordirland besteht, die alle �ber unterschiedliche Grundb�cher verf�gen,
wie auch die Kanalinseln.



Als Beispiel mçge der Begriff „Miteigentum“ dienen, als EULIS-Term als
„co-ownership“ bezeichnet und erl�utert wie folgt: „Where two or more
people own the same property“.

Wird nun in diesem Glossar diese Auswahl mit Irland verkn�pft, wird
diese Glossarfunktion in einem eigenen Fenster dargeboten, sodass in
einem Fenster die Grundbuchsdaten abgefragt, im anderen Fenster die
Erl�uterungen nachgelesen werden kçnnen. Hier kçnnen die Begriffe
immer zwischen zwei Bereichen in Bezug gesetzt werden, wobei der Begriff
selbst dann auch in der Landessprache angef�hrt wird, im Falle von �ster-
reich dann im Begriffsfeld „Miteigentum“ stehen w�rde. Auf der Seite des
ausgew�hlten Landes finden Sie weiters Kapitel und Unterkapitel, in
denen – in EULIS als Referenzdaten bezeichnet – das ausl�ndische Grund-
buch vielf�ltig beschrieben wird. Es werden das Informationsangebot samt
Preisen, zust�ndigen Stellen und Kontaktpersonen, die Verfahren zur Ein-
tragung von Rechten im Grundbuch, die Verkn�pfung mit dem Kataster etc.
sowie die gesetzlichen Grundlagen und das angewendete Recht dargestellt.
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